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Praxisbewertung

Die bewertung von freiberuflerpraxen im  
Zugewinnausgleich nach der bgh-rechtsprechung
von�Dr.�Detlev�nies,�öff.�best.�u.�vereid.�sachverständiger�für�die�bewertung�
von�arzt-�und�Zahnarztpraxen�und�Dipl.-Volkswirt�Katja�nies��
(www.praxisbewertung-praxisberatung.com)

|� in�drei�entscheidungen�hat�sich�der�bgH�zur�bewertung�von�Freiberufler-
praxen�beim�Zugewinnausgleich�geäußert�(bgH�6.2.08,�xii�Zr�45/06�[tierarzt-
praxis],�bgH�9.2.11,�xii�Zr�40/09� [Zahnarztpraxis],�bgH�2.2.11,�xii Zr 185/08�
[steuerberaterpraxis]).�in�diesem�beitrag�sollen�die�Kernaussagen�der�ent-
scheidungen� in� einer� Übersicht� vergleichend� nebeneinander� dargestellt�
und�die� implikationen�sowie�die�damit� verbundenen�Probleme� in�der�be-
wertungspraxis�kurz�gewürdigt�werden.� |

1. Die Kernaussagen der drei bgh-urteile
neben�der�beachtung�des�stichtagsprinzips�und�der�berechnung�der�laten-
ten�ertragsteuerlast�soll�über�die�ermittlung�der�auf�einen�potenziellen�Käu-
fer� übertragbaren� ertragsanteile� sowie� den� abzug� eines� individuell� (nicht�
pauschal)� ermittelten� kalkulatorischen� unternehmerlohnes� dem� „Doppel-
verwertungsverbot“� im� rahmen� von� Zugewinnausgleichsverfahren� rech-
nung�getragen�werden.

PraxishinWeis |�alle�drei�bgH-Verfahren�waren�Verfahren�im�Zugewinnaus-
gleich.�im�Zugewinnausgleich�wird�das�Vermögen,�d.h.�alle�rechtlich�geschützten�
Positionen�von�wirtschaftlichem�wert�ausgeglichen.�Das�unterhaltsrecht�hinge-
gen�dient�dem�Zweck,�den�unterhaltsbedarf�des�berechtigten�zu�decken.�Zu��einer�
Konkurrenz�zwischen�Zugewinnausgleich�und�unterhalt�kann�es�kommen,�wenn�
zum�unterhalt�auch�der�Vermögensstamm�herangezogen�wird.�Das�Doppelver-
wertungsverbot�soll�sicherstellen,�dass�genau�dies� (eine�„zweifache�teilhabe“)�
nicht�passieren�kann.

in�der�nicht�abschließenden�Kurzübersicht�kann�im�einzelnen�nachgelesen�
werden,�was�die�urteile�u.a.�zu�folgenden�Punkten�ausführen:

�� bewertungsanlass
�� leitsatz
�� Methodenwahl�des�sachverständigen
�� generelle�aussagen�zur�bewertungsmethodik
�� goodwill
�� Doppelverwertungsverbot
�� Kalkulatorischer�unternehmerlohn
�� latente�ertragsteuerlast
�� berücksichtigung�sonstiger�steuern
�� (Kapitalisierungs-)Zinssatz

Doppel-
verwertungs-
verbot
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2. Probleme in der bewertungspraxis
trotz�der�vielfältigen�Vorgaben,�die�in�den�drei�urteilen�zu�den�zentralen�the-
menbereichen�„übertragbare�ertragsanteile“�und�„individuell�zu�ermitteln-
der�kalkulatorischer�unternehmerlohn“gegeben�werden,�tauchen�in�der�be-
wertungspraxis�einige�Fragen�und�Probleme�bei�der�konkreten�umsetzung�
bzw.�den�notwendigen�berechnungen�auf.

2.1 trennbarkeit von übertragbaren und nicht übertragbaren ertragsanteilen
bewertungsobjekt�können�nur�solche�ertragsmerkmale�sein,�die�auf�einen�
potenziellen�erwerber�übertragbar�sind.�es�ist�der�übertragbare�goodwill�zu�
ermitteln.

Der� bgH� gibt� folgende� beispiele� für� übertragbare� bzw.� nicht� übertragbare�
immaterielle�Faktoren:

�◼ Übertragbarer goodwill

Übertragbare faktoren nicht übertragbare faktoren

Mitarbeiterstamm ruf�und�ansehen�des�Praxisinhabers

günstiger�standort Faktoren,�die�mit�dessen�Person�
verknüpft�sind

art�und�Zusammensetzung�des�
Patientenstamms

Konkurrenzsituation

bei�der�berechnung�des�goodwills�sollen�nur�die�übertragbaren�immateriel-
len�Faktoren�bzw.�die�damit�zusammenhängenden�ertragsanteile�in�die�be-
rechnung�einfließen.�nicht�übertragbare�immaterielle�Faktoren,�wie�z.b.�ruf�
und�ansehen�des�Praxisinhabers�oder�weitere�Faktoren,�die�mit�dessen�Per-
son�verknüpft�sind,�sollen�außen�vor�bleiben.�Jedoch�muss�hier�muss�berück-
sichtigt�werden,�dass�die�Person�des�Praxisinhabers�natürlich�auch�die�sog.�
übertragbaren�immateriellen�Faktoren�beeinflusst:�ein�charismatischer�arzt�
wird�seine�Mitarbeiter�anders�zu�qualifizierter,�überdurchschnittlicher�arbeit�
motivieren�können�als�ein�arzt,�dem�dies�nicht�gegeben�ist.�auch�wird�die�art�
und�Zusammensetzung�des�Patientenstammes�anders�aussehen.�Man�kann�
in�der�Praxis�keine�saubere�trennung�in�übertragbare�und�nicht�übertragbare�
immaterielle�Faktoren�vornehmen.

2.2 berücksichtigung eines individuellen kalkulatorischen unternehmerlohns
Die�erwartung�zukünftigen�einkommens,�das�der�individuellen�arbeitskraft�
des�inhabers�zuzurechnen�ist,�kann�für�den�Zugewinnausgleich�nicht�maßge-
bend�sein,�weil�es�nur�auf�das�am�stichtag�vorhandene�Vermögen�ankommt.�
(Dahingegen�beruht�der�unterhaltsanspruch�auf�der�arbeitsleistung�des�in-
habers�und�weiteren�Vermögenserträgen.)

in�der�Kurzübersicht�kann�nachgelesen�werden,�welche�berechnungen�bzw.�
elemente�des� individuellen�kalkulatorischen�unternehmerlohnes�vom�bgH�
nicht�beanstandet�wurden.

bgh-rechtspre-
chung wirft weitere 
fragen auf

in der Praxis ist eine 
trennung schwierig
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neben� einigen� relativ� problemlos� zu� ermittelnden� und� begründbaren� Fak-
toren,�gibt�es�hier�jedoch�eine�Fülle�von�Kriterien,�die�schwer�objektiv�quanti-
fizierbar�sind,�z.b.:

�� welchen�einfluss�haben�leistungsbereitschaft�bzw.�(in-)effektiver�arbeits-
einsatz?

�� welche�soziale�absicherung�ist�wirklich�angemessen?
�� welche�Zuschläge�sind� für�unternehmerisches�risiko�und�spezialkennt-
nisse�anzusetzen?

�� in�welcher�Höhe�ist�ein�Zuschlag�für�ein�eigenlabor�gerechtfertigt?�
�� wie�sollen�regionale�gegebenheiten�berücksichtigt�werden?

Der�dehnbare�begriff�des�individuellen�kalkulatorischen�unternehmerlohnes�
wird�in�den�ohnehin�meist�nicht�sehr�erfreulichen�gerichtlichen�scheidungs-
verfahren�für�weiteren�streit�und�Zündstoff�sorgen.

2.3 berücksichtigung von steuern (neben der latenten ertragsteuerlast)
in�den�bgH-urteilen�vom�2.2.11�und�9.2.11�muss�man�eine�unterschiedliche�
berücksichtigung�von�steuern�konstatieren:� im�urteil�vom�9.2.11�wird�nicht�
nur�die�latente�steuerlast�auf�den�fiktiven�Veräußerungsgewinn�(§�34�abs.�2�
estg)�ermittelt,�sondern�es�findet�vorher�schon�eine�nachsteuerbetrachtung�
statt;� vom� rohgewinn� wird� eine� pauschale� einkommensteuerbelastung� in�
�Höhe�von�35�%�abgezogen.�Das�urteil�vom�2.2.11�berücksichtigt�dahingegen�
„nur“�die�latente�steuerlast�auf�den�fiktiven�Veräußerungsgewinn.

Zu�dieser�unterschiedlichen�berechnungsweise�hat�sich�der�bgH�nicht�ge-
äußert.

3. andere bewertungsanlässe
Die� bgH-urteile� beschäftigen� sich� mit� Zugewinnausgleichsverfahren.� Die�
dort�formulierten�Forderungen�an�die�bewertung�einer�arzt-�bzw.�Freiberuf-
lerpraxis,�der�ein�fiktiver�Verkauf�der�Praxis�zugrunde�liegt,�sind�(wie�bereits�
ausgeführt)�dem�Doppelverwertungsverbot�geschuldet.

bei�anderen�bewertungsanlässe�(�wie�z.b.�dem�tatsächlichen�Verkauf�einer�
arztpraxis� oder� der� aufnahme� eines� weiteren� arztes� in� eine� berufsaus-
übungsgemeinschaft)� sind� diese� Postulate� nicht� zwingend� zu� übertragen.�
gerade�bei�aufnahme�eines�Partners�in�eine�Praxis�bleiben�ja�z.b.�die�nicht�
„übertragbaren�Faktoren“�wie�„ruf�und�ansehen�des�Praxis�inhabers“�erhal-
ten,�da�der�bisherige�inhaber�weiterarbeitet.

↘↘ weiterFÜHrenDe�Hinweise
• Auswirkungen der aktuellen Rechtsprechung des BGH zur Bewertung von freiberufli-

chen Praxen im Zugewinnausgleich (Stabenow/Czubayko, FamRZ 12, 686)

schwer greifbare 
einflussfaktoren

uneinheitliche 
behandlungen

aufnahme eines 
weiteren arztes


